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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1991

Norm

EGZPO ArtXLII IA

EGZPO ArtXLII IH

EO §301

Rechtssatz

Ein Anspruch auf Rechnungslegung steht dem betreibenden Gläubiger nur dann zu, wenn der Verp4ichtete gegen den

Drittschuldner einen solchen sich zumindest aus der Natur der privatrechtlichen Beziehungen ergebenden

Hilfsanspruch hat, der als Nebenanspruch anläßlich der Forderungspfändung und -überweisung mitübertragen wurde.
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9 ObA 13/91
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